
 

 
 
Hessisches Ministerium für 
Umwelt, ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz 
 
 
ELER - Verwaltungsbehörde 

 
Anlage zum Förderantrag 
 
zu dem Programm und Richtlinien zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung in 
Hessen 
 
 

 
Merkblatt Informations- und Publizitätsvorschriften für Antragsteller 
 
für im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des Landes 
Hessen 2007-2013 (EPLR 2007-2013) geförderte Projekte 

 
Gemäß den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER-Verordnung) und der entsprechenden Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 
(ELER-Durchführungsverordnung) sind genaue Bestimmungen zur Gewährleistung der 
Information und Publizität bezüglich der geförderten Projekte einzuhalten. 
 
Grundlegendes Ziel der Informations- und Publizitätsmaßnahmen der EU  ist es, den Beitrag der 
Europäischen Union zur Unterstützung der Mitgliedstaaten besser bekannt zu machen.  
Dafür ist es notwendig, dass die Begünstigten einer Förderung entsprechende Maßnahmen 
ergreifen.  
 

Zuständigkeiten der Begünstigten: 

a) Bei einem Investitionsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen 
Raum des Landes Hessen 2007-2013 (EPLR 2007-2013) (z.B. in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb oder in einem Dorferneuerungsprojekt), dessen 
Gesamtkosten mehr als 50.000 € betragen, hat der Begünstigte eine Erläuterungstafel 
anzubringen.  

 
b) Bei Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Flurbereinigung) mit Gesamtkosten von mehr als 

500.000 € ist am Standort vom Zuwendungsempfänger ein Hinweisschild aufzustellen.  
 
c) Eine Erläuterungstafel wird auch in den Räumlichkeiten der im Rahmen von LEADER 

geförderten Lokalen Aktionsgruppen aufgestellt. 
 
Je nach Finanzierungsquelle des geförderten Projektes enthält die Erläuterungstafel den in den 
beigefügten Mustern vorgegebenen Text, einschließlich einer Kurzbeschreibung des 
Projekts/Vorhabens.  
 
Die Erläuterungstafeln zu a) werden in der vorgegebenen Größe zur Verfügung gestellt.  
 
Die Hinweisschilder enthalten mindestens analog die Angaben der Erläuterungstafeln. 
 
Die Erläuterungstafeln müssen für einen Mindestzeitraum aufgestellt bzw. angebracht werden. 
Soweit in den Fördervorschriften geregelt, gilt als Mindestdauer der dort genannte 
Zweckbindungszeitraum. Sofern kein Zweckbindungszeitraum beschrieben ist, gilt bei 
Sachinvestitionen ein Zeitraum von mindestens fünf Jahren seit der erbrachten 
Schlusszahlung. 
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Die Hinweisschilder sind spätestens sechs Monate nach der Fertigstellung der Arbeiten zu 
entfernen und durch Erläuterungstafeln zu ersetzen.  
 
Die Erläuterungstafeln bzw. Hinweisschilder sind an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle 
(z.B. im Eingangsbereich) anzubringen. 
 
 
Informations- und Kommunikationsmaterial  
 
Druckerzeugnisse: 
Bei Titelblättern von Veröffentlichungen (Boschüren, Faltblätter und Mitteilungsblätter) und 
Plakate über die aus dem ELER kofinanzierten Maßnahmen und Aktionen ist ein gut sichtbarer 
Hinweis auf die Beteiligung der Gemeinschaft sowie das Gemeinschaftsemblem (Europaflagge) 
bzw. das Leader-Logo vorzusehen. 
Bei Veröffentlichungen ist dabei die Angabe von Referenzen der für den Informationsinhalt 
zuständigen Einrichtung vorgeschrieben.� 
 
Elektronische Medien: 
Bei online übermittelten Informationen (Websites, für die potenziellen Begünstigten eingerichtete 
Datenbank) oder audiovisuellem Material gilt der vorstehende Absatz entsprechend. 
 
Im Rahmen von den ELER betreffenden Websites, ist  
- der Beitrag des ELER zumindest auf der Homepage zu nennen, sowie  
- eine Verbindung (Hyperlink) zur Website der Kommission, die den ELER betrifft, einzurichten. 
 
Gestaltungsauflagen 
 
Die genauen Gestaltungsauflagen bezüglich Schriftgröße, Form und Farbe der anzuwendenden 
Embleme ergeben sich aus Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 (ELER-
Durchführungsverordnung ), welche bei der Bewilligungsstelle vorliegt, bzw. unter 
www.eler.hessen.de einsehbar ist. 
 
Weitere Informationen 
 
Auf der Internetseite www.eler.hessen.de sind alle wichtigen Informationen zum Hessischen 
Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2007-2013 abrufbar zur Verfügung gestellt. 
Dort werden ihnen auch die entsprechenden Informationen zur Einhaltung der Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen einschließlich Mustern und Emblemen zum Download angeboten. 
 

Ansprechpartner 

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

ELER - Verwaltungsbehörde 

Referat VII 9  

Mainzer Straße 80 

65189 Wiesbaden 

E-mail: eler@hmulv.hessen.de  
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 Anlage 1 – Muster für Erläuterungstafeln 

 

Mitfinanzierung durch GAK  Mitfinanzierung durch Land 

  

Mitfinanzierung durch GAK und 

Beteiligung Leader 

Ausschließliche Finanzierung durch 

GAK 

  

 


